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34 L'ART SUISSE

ein objektives, auf rein sachliche Erwägungen gegrün-
detes Urteil über den Wert künstlerischer Leistungen
nicht abzugeben vermag;

4. dass selbst der gewandteste Laie als Jurymitglied
niemals im Stande ist, dem mit sicherem Blicke ausge-
rüsteten Fachmanne bei der gebotenen raschen Beurtei-
lung der Ausstellungsobjekte zu folgen;

5. dass die Zusammensetzung der Jury mit Künstlern
und Laien die ernstliche Gefahr naherückt, dass die
wirklich künstlerische Wertung vor dilettantischen Dis-
kussionen zurücktritt,

folgende Resolution gefasst :

I. Die Delegiertenversammlung ist von der Kunstde-
batte, welche die eidgenössischen Räte in ihrer letzten
Session geführt haben, peinlich berührt;

II. Die Delegiertenversammlung bedauert, dass die
eidgenössische Kunstkommission einen Laien zum Mit-
glied der Jury gewählt hat;

III. Die Delegiertenversamlung richtet im Interesse
der bildenden Kunst und ihrer weiteren gedeihlichen
Entwicklung an das eidgenössische Departement des

Innern die dringende Ritte, bei allen vom Bunde ver-
anstalleten Kunstausstellungen die zu wählende Jury
jeweilen ausschliesslich aus Künstlern zu bestellen.

Die gelreue Wiedergabe aus dem Verhandlungspro-
tokolle bezeugt der Gentraivorstand der Gesellschaft
schweizerischer Maler, Bildhauer und Architekten.

Des weitern hat die Delegiertenversammlung folgende
Beschlüsse gefasst :

Auf Antrag Vibert, wird der G. V. beauftragt an
massgebender Stelle wegen der Interdiction der Affiche
".Yiîiiet vorstelliii" zu werden.

Auf Antrag Vautier wird der G. V. beauftragt an den
Werken der Mitglieder der G. S. M. B. A. an der natio-
nah Ausstellung Bern 1914 Schilde mit dem Namen der
Gesellschaft anbringen zu lassen.

Auf Antrag Lugeon wird der C. V. beauftragt, den
Herren Sländerälen Lachenal und Robert den Dank der
Gesellschaft für ihre mutige Verteidigung der Interessen
der Kunst bei Anlass der Kunsldebatte im Ständerate
auszusprechen.

Generalversammlung 1914.

Die diesjärige Delegierten- und Generalversammlun-
gen sind auf die 20. und 21. Juni fest gesetzt und wer-
den in Aarau abgehalten werden da sich die Sektion
Aargau mit deren Übernahme bereit erklärt hat.

Mitteilungen der Sektionen.

W
Die Sektion "Waadt,

bringt folgende zwei Motionen zur Diskussion an der
Generalversammlung vor:

1" As ist VWmscAen e/a.s'.y sie4 in Ae/fZ/o/ien m/Z
me/ir a/s wet Z/efe^/erZen, J/fmZerAe/Zm an c/en Gene-
ra/nensa/nnr/nnigen ner/ne/en fassen /rönnen.

2° ö/e AeA'Z/on WaacfZ ncrfam/Z e/ass Ar/. unserer
A/aZa/e« wörZf/eA au/ye/assZ werc/e «nc/ c/ass so/n/l che

/V//Zy//ec/er c/er Gese//sc4q/Z res/), c/er Ae/rZ/on /Ares
VEoAno/*Zes angreAören müssen.

Lausanne, den 5. April 191ft-

<^>

Vorschlag der Sektion Neuenburg

betr. die Wahl der Jury.

Die Sektion Neuenburg bringt folgende Motion zur
Tagesordnung der nächsten Generalversammlung vor:

In Angesicht der Schwierigkeiten mit welchen die wie-
derholten Konsultationen der Sektionen für die Zusam-
menselzung der Jury-Vorschlagslisten verbunden sind
und in Erwägung der Vorteile die eine raschere ./Ende-

rung in der Zusammensetzung derselben bieten würden,
schlägt die Sektion Neuenburg vor, dass in Zukunft die

Generalversammlung nicht nur eine 7-gliedrige Jahres-

jury ernenne, sondern eine Liste von 20 Namen auf-
stelle. Diese würde die Vorschlagsliste für alle im lau-
fenden Jahre zu wählenden Jurys bilden. Auf dieser
Liste könnten nur diejenigen Künstler figurieren die im
verflossenen Jahre nicht als Jurymitglied geamtet haben.
Sie werden der Stimmenzahl nach eingetragen und die

7 ersten — resp. 5 Maler und 2 Bildhauer — sind als

Jahresjury anzusehen.

Verschiedenes.

Nationale Kunstausstellung, 1914.
JURY

In die Aufnahme-Jury für die Nationale Kunstausstel-
lung, die während und im Areal der Landesausstellung
stattfindet, haben die Künstler, die Werke angemeldet
haben, folgende Vertreter gewählt : Die Maler F. Hodler,
C. Amiet, M. Buri, Ed. Vallet, A. Hermanjat, G. Gia-
cometti und die Bildhauer H. Siegwart und J. Vibert.
(Suppleanten : Die Maler E. Boss und 0. Vautier, Me-
dailleur EL Frey und Bildhauer E. Angst.) Die Kunst-
kommission ordnet in die Jury ab ihre Mitglieder Maler
A. Silvestre (vom Amtes wegen Präsident der Jury),
Fabrikant R. Bühler und Maler Ed. Berta.

<S8>

Unser Kunstblatt 1914.
Radierung von Ed. Vallet.

Die fVeae ZürcAer Z?/Zan// vom 2. April spricht sich
über unser Kunstblatt, daswir in dieserNummer wieder-
geben, volgendermassen aus :

Das Kunstblatt, das die Gesellschaft Schweiz. Maler,
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Bildhauer und Architekten in diesem Jahre ihren Mit-
gliedern darbietet, ist eine ausgezeichnete stattliche Ra-

dierung Edouards Vallets «Le repos des faucheurs » : zwei
Mäher liegen schlafend auf dem Feld — der eine auf dem

Rücken, den Kopf frei uns zugedreht, während der
Hut auf seinen Beinen liegt ; der andere auf dem
Bauch schlafend, den Kopf vor der Sonne ge-
schützt durch den Strohhut ; neben ihnen liegen
die Sensen. Die Anordnung ist völlig flächenhafl ;

die Fläche wird aufs geschickteste gefüllt ; eine
räumliche Unklarheit entsteht deshalb aber nicht ;

dafür hat der Künstler geschickt gesorgt. Hellig-
keilen und Dunkelheiten sind zur Klärung wie zur
farbigen Wirkung klug benützt. Der dunkle Kittel
des vordem Schlafenden kontrastiert zu dem in
der Sonne leuchtenden weissen Hemde des

Zweiten ; bei den Hosen ist der Gegensatz von
Hell und Dunkel gerade umgekehrt ; neben den

dunkeln Hosen des Zweiten kommt dann die Hellig-
keit des weissen Sensenmetalls doppelt zur Geltung.
Vorzüglich ist, wie Vallet den Kopf des vorderen
Liegenden in die Sonnigkeit einzubetten verstau-
den hat ; es ist ein Stück von sicherster impressionis-
tischer Behandlung. Die Konturen der Körper sind
wieder, wie dies der Künstler liebt, stark und energie-
voll umrissen. Die Zeichnung hat durchweg einen reso-
luten, grossen Zug. Die Radiertechnik Vallets arbeitet
breit und kräftig auf eine ausgesprochen malerische
Wirkung hin.

Das Blatt hat bereits in unserer ValletAussteliung im-
Kunsthaus seinen Platz gefunden. In den Handel kommt
es nicht, da es den Mitgliedern der genannten Gesell-
schaft vorbehalten bleibt. Die Passivmilglieder empfan-
gen diese jährlichen Kunstblätter unentgeltlich. Wenn es
in der Januarnummer der « Schweizerkunst », des Or-
gans der Gesellschaft Schweiz. Maler, Bildhauer und
Architekten, bekanntlich des wichtigsten Künstlerbundes
in unserm Lande, von Vallets Radierung heisst : « un-
sere Passivmitglieder werden sich sicher von dieser
neuen Nummer der ihnen gewidmeten Kunstblätter be-
friedigt erklären », so kann man diese Worte nur un-
terschreiben. Das Blatt ist ein überaus wirksamer Für-
Sprecher bei unsern Kunstfreunden für die Erwerbung
der Passivmitgliedschaft der genannten Gesellschaft.

T.

Nochmals der Plakatwettbewerb

Zürcherisches Kantonal Turnfest.

Wir lesen in der « Zurichsee Zeitung» vom 7. April
folgendes :

« Man hat gegenwärtig Gelegenheit, in der « Krone » Unterstrass
die eingesandten Entwürfe zu besichtigen, von denen man kaum
wird behaupten dürfen, dass sie eine wirkliche Bereicherung der
Plakatkunst bedeuten, denn Originelles findet sich fast gar nichts,
oder wo es den Anspruch darauf erhebt, schliesst die unkünstle-
rische Ausdrucksweise eine ernsthafte Auseinandersetzung damit
zum vornherein aus. Von äusserst viel Wertlosem, Dilettantischem,
mo ein Lorbeerzweiglein oder ein keck hingesetzter Buchstabe den

ganzen Gehalt des Festes ausschöpfen sollte, sind (bei mehr als 5o ein-
gesandten Entwürfen) kaum zehn auszunehmen, die bei der eng'ern
Wahl in Berücksichtigung kommen dürften, und auch davon sind
die Hälfte als Anlehnungen an andere Plakate oder Gruppen oder
Einzelfigurcn aus Gemälden anzusprechen. Wo die Linienführung

(Motto: Kraft, Kraft und Linie) eine anzuerkennende Ausdrucks-
fähigkeit in sich schliesst, fehlt hingegen meist die richtige Abwä-
gung der Farbenwerte oder das Warme, Festfreudige der Töne.
Gelb ist (wie wir schon von Goethes Farbenlehre her wissen) bei-
spielsWeise sehr geeignet, festfreudig zu stimmen, aher in den zwei
genannten Entwürfen ist es von einer frostig anmutenden Kälte.
Unter dem Motto : « Volkskraft » steht eine kraftvolle Hodlerfigur
vor einem wirkungsvollen Hintergründe (See und Berge, die ein-
drucksvoll herausgemeisselt sind), die Halspartie hingegen ist uuna-
türlich breit geraten Erwähnt seien noch : Motto : « Oberland »

(mehrere Turner mit Fahne), Motto : « Weiss », (Einzelfigur mit
Fahne), Motto : < Zum Fest», Motto: «Zum Wettkampf» und (aller-
dings in ziemlichem Abstand davon) «-Jugend». In kurzem wird der
Entscheid des Preisgerichtes gefällt werden, auf den man gespannt
sein darf ».

Das Resultat, wie es zu erwarten war, soll also doch
ein nicht sehr erfreüliches sein. Hoffentlich hat das

Preisgericht die i5o- Franken unter diese « über fünfzig»
Wettbewerber gleichmässig verteilt damit doch jeder
wenigstens seine fr. 2,5o für das gebrauchte Material
zurückerhält. Th. D.

Tessin.

Der Stadtrat von Lugano hat den Kunstgesellschaften
des Kantons den Vorschlag unterbreitet, die nächste
nationale Austeilung der schönen Künste in Lugano ab-
zuhalten. Die Gesellschaften haben sich damit ein ver-
standen erklärt und ihre Hilfe zugezagt. Als Ort der
Ausstellung hat man an den Platz gedacht, der sich vor
dem kantonalen Lyzeum befindet und den man leicht
mit dem grossen Cianipark verbinden kann.

Verbotenes Plakat.
Wie man uns mitteilt ist die Plakatzensur Mode! Im

Aargauischen Städtchen Baden ist der Anschlag des Pia-
kates Stiefel für seine Schwarz-Weissausstellung verbo-
ten worden, mil dem Grunde es könne der Jugend zum
Aergerniss gereichen
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